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Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser, 
 
wir haben wieder eine Ausgabe mit 
einem ganzen Strauß an Neuerun-
gen. Allem voran liegt nun der 
Referentenentwurf der WEG-
Novelle auf dem Tisch. Das Bun-
desministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz hat sich offen-
bar von der Bund-Länder-
Kommission leiten lassen und plant 
nun eine umfassende Reformierung 
des Gesetzes. Wohl schon im 
Vorgriff zu den neuen, liberaleren 
Regelungen des WEG hat der BGH 
eine Grundsatzentscheidung zur 
Verwaltervergütung getroffen, die 
wir ausführlich darstellen. Die 

Freiheiten, die man ggf. für sich 
erkennt, trügen. Nicht jeder Hand-
griff kann nun als Sondergebühren 
in bare Münze verwandelt werden. 
Man betrachte insoweit nur die 
umfangreiche Rechtsprechung des 
XI. Zivilsenats zu den Bankgebüh-
ren. So stellt der BGH im Urteil vom 
27.1.2015 (XI ZR 174/13) fest, dass 
der Preis für die vertragliche Haupt-
leistung oder für rechtlich nicht 
geregelte, zusätzlich angebotene 
Sonderleistungen keiner AGB-
Kontrolle unterliegen. Umgekehrt 
allerdings schon. Insbesondere, 
wenn der Vertragspartner bemüht 

ist, allgemeine Betriebskosten oder 
Aufwand zur Erfüllung eigener 
Pflichten oder für Tätigkeiten, die 
im eigenen Interesse liegen auf 
seinen Kunden abzuwälzen, liegt 
eine nichtige Regelung vor, § 307 
Abs. 1 BGB. Diese Tatbestands-
merkmale auszufüllen oder besser 
gerade nicht auszufüllen wird daher 
stärker in den Focus der Ver-
tragserstellung rücken. Sie werden 
noch mehr wichtige Informationen 
für Ihren Alltag in der Immobilien-
verwaltung finden. Wir wünschen 
daher wie immer eine interessante 
Lektüre. 

 

 
 
 
 

Kurze Meldungen  
 

 

14,5 Mio. € Bußgeld gegen Woh-
nungsunternehmen aufgrund 
DSGVO-Verstoß 
Die Berliner Datenschutzbeauftrag-
te verhängte am 30.10.2019 gegen 
die Deutsche Wohnen SE ein 
Bußgeld von 14,5 Mio. €. Prüfungen 
im Unternehmen im Juni 2017 und 
März 2019 hatten ergeben, dass 
Daten von Mieter/innen über Jahre 
hinweg gespeichert wurden, 
gleichwohl die Daten nicht mehr für 
die Vertragsabwicklung benötigt 
wurden (Gehaltsbescheinigungen, 
Arbeitsverträge, Kontoauszüge, 
Steuer-, Sozial- und Krankversiche-
rungsdaten). Da das Unternehmen 
einen Jahresumsatz von 1 Milliarde 
€ erzielt, hätte das Bußgeld bis zu 
24 Mio. € betragen können. (Pres-
semitteilung Berliner Beauftragte 
für Datenschutz und Informations-
freiheit vom 5.11.2019). 
 
Anspruch auf Einsicht in Original-
belege 
Das Landgericht Hamburg gab im 
Streit um die Vorlage von Original-
belegen zur Prüfung der Betriebs-
kostenabrechnung im Urteil vom 

9.1.2020 dem Mieter Recht. Die 
Vermieterin hatte sich damit 
verteidigt, dass sie dabei sei, ein 
papierloses Büro einzurichten und 
überwiegend nicht mehr über 
Originalbelege verfüge. Dann, so 
das Landgericht Hannover müsse 
die Vermieterin die noch existie-
renden Originalbelege benennen 
und deren Vorlage ermöglichen, 
401 HKO 56/18. 
 
Kuhglocken sind zulässig 
Der auch für das Nachbarrecht 
zuständige V. Zivilsenat erhielt eine 
Nichtzulassungsbeschwerde zur 
Entscheidung vorgelegt. Darin 
wandte sich der Kläger gegen die 
Nichtzulassung der Revision in dem 
Urteil, mit dem seine Berufung 
zurückgewiesen wurde. Seine 
gegen seinen Nachbarn gerichtete 
Klage auf Unterlassung der Weide-
viehhaltung mit Kuhglocken war 
von den Vorinstanzen abgewiesen 
worden. Der BGH nahm sich der 
Sache nicht an. Die Sache habe 
keine grundsätzliche Bedeutung, 
noch erfordere die Fortbildung des 
Rechts die Durchführung der 

Revision. Auch die letzte Bedingung 
war nicht gegeben: die Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung 
im Bundesgebiet. Der Streit nahm 
auf bayerischen Grundstücken 
seinen Anfang, Beschluss vom 
19.12.2019, V ZR 85/19. 
 
Kein Wegerecht qua Gewohnheits-
recht 
Zwei benachbarte Eigentümer im 
Landgerichtsbezirk Aachen stritten 
um die Nutzung einer gemeinsam 
genutzten Grundstückseinfahrt, die 
im Alleineigentum eines der beiden 
Nachbarn stand. Der Eigentümer 
kündigte die weitere Nutzungsbe-
fugnis auf und untersagte seinem 
Nachbarn die weitere Nutzung und 
begann eine Toranlage zu installie-
ren. Der Nachbar klagte, weil er die 
Grundstückseinfahrt schon seit 
über 30 Jahren nutzen würde. Der 
V. Zivilsenat beim BGH entschied 
mit Urteil vom 24.1.2020, dass es 
kein Gewohnheitsrecht für die 
Nutzung eines Grundstücks gibt. 
Der Senat verwies den Rechtsstreit 
zurück, um vom Berufungsgericht 
alternativ klären zu lassen, ob ein 

Es grüßt herzlich  
Ihr Anwalt 

 
Heinz G. Schultze 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=44084cadbc67634cd1da8875e06f28b9&nr=102347&linked=pm&Blank=1
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Notwegerecht besteht, Urteil vom 
24.1.2020, V ZR 155/18. 
 
Neue Schadensersatzberechnung 
nur für Verträge ab 1.1.2002 
Der BGH hatte mit Urteil vom 
22.2.2018 (VII ZR 46/17 – ZIV 2018, 

33) entschieden, dass der sog. 
„Kleine Schadensersatz“ im Werk-
vertragsrecht nicht mehr nach den 
fiktiven Mangelbeseitigungskosten, 
sondern konkret zu berechnen ist. 
Im neuerlichen Urteil vom 
19.12.2019 stellte der VII. Zivilsenat 

darüber hinaus fest, dass die 
Änderung nur für Verträge gelte, 
die der Schuldrechtsmodernisie-
rung (Vertragsschluss ab 1.1.2002) 
unterfallen, VII ZR 6/19. 
 

 

 
 

Immobilienrecht 
 

Licht an: Vertrag geschlossen – Zur Realofferte an den Mieter 
 

 
 
Die Stromlieferantin forderte 
vom Eigentümer eines Mehrpar-
teienmiethauses die Bezahlung 
von 360,61 € Stromkosten. Der 
Stromverbrauch wurde über 
einen Zähler in der Zeit von 
Dezember 2012 bis Mai 2013 
erfasst. Der Eigentümer vertei-
digte sich mit dem Einwand, 
dass zu dieser Zeit seine Miete-
rin P die Wohnung, zu dem der 
Zähler gehöre, bewohnte. Der 
Stromlieferant klagte gegen den 
Vermieter und verlor durch alle 
Instanzen.  
 

Der BGH führte im Urteil vom 
27.11.2019 aus, dass der 
Stromlieferant keinen Anspruch 
gegen den Vermieter habe, weil 
kein wirksamer Vertrag zur 
Belieferung mit Strom zwischen 
den Prozessparteien hinsichtlich 
dieser Wohnung zustande 
gekommen sei. 
 
Im Leistungsangebot eines 
Versorgungsunternehmens sei 
grundsätzlich ein Vertragsange-
bot zum Abschluss eines Versor-
gungsvertrages in Form einer 
sog. Realofferte zu sehen. Diese 
werde von demjenigen ange-
nommen, der aus dem Lei-
tungsnetz Elektrizität, Gas, 
Wasser oder Fernwärme ent-
nehme.  
 
Empfänger der Realofferte zum 
Abschluss eines Versorgungsver-
trages sei dabei typischerweise 
derjenige, der die tatsächliche 
Verfügungsgewalt über den 

Versorgungsanschluss am Über-
gabepunkt ausübe, was auch auf 
den Mieter oder Pächter zutref-
fen könnte, BGH-Urteil vom 
10.12.2008, VIII ZR 293/07 - ZIV 
2008, 73; BGH-Urteil vom 
22.1.2014, VIII ZR 391/12 - ZIV 
2014, 4; BGH-Urteil vom 
22.7.2014, VIII ZR 313/13 - ZIV 
2014, 41. Dabei sei es unerheb-
lich, ob dem Energieversorger 
die Identität des Abnehmers 
bekannt ist. Wenn eine Woh-
nung vermietet sei, habe typi-
scherweise der Mieter die 
Sachherrschaft über die 
Mieträumlichkeiten und damit 
über die Versorgungsanschlüsse. 
Aufgrund der Vermietung der 
Wohnung im maßgeblichen 
Zeitraum sei daher ein Versor-
gungsvertrag zwischen dem 
Versorgungsunternehmen und 
dem Mieter und nicht mit dem 
Vermieter zustande gekommen. 
Die Klage sei daher abzuweisen, 
VIII ZR 165/18. 

 
 

Verkehrssicherungspflicht des WEG-Verwalters 
 
Nach einem Urteil des AG Moers 
haftet der WEG-Verwalter nicht 
für jede ungesicherte Gefahren-
quelle in der Wohnanlage. Dies 
gelte vor allem nicht für ersicht-
liche, schon lange bekannte 
Gefahrenquellen. Ein Eigentü-

mer war eine Feuernottreppe, 
die von der Tiefgarage in den 
Garten der Wohnanlage führte, 
heruntergestürzt. Er wollte 
einen Außenwasserhahn zudre-
hen, der sich neben der Treppe 
befand und stolperte dabei über 

die oberste Treppenstufe, die 5 
cm höher war, als das umlie-
gende Gelände. Der anschlie-
ßend querschnittsgelähmte 
Bewohner forderte rund 
120.000 € Schadensersatz und 
Schmerzensgeld sowie eine 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=199949a0bf6e5f4074458513de46d326&nr=103049&linked=pm&Blank=1
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=426f7890d45c2086c53492b313bb8b91&nr=103286&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=59acbbdfbd4790a96af137aaf581e48a&nr=102671&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Leibrente bis zur Altersrente. 
Das AG Moers wies die Klage 
mit Urteil vom 11.7.2019 ab. Die 
Gefahrenquelle bestehe seit den 
80er Jahren, ohne dass ein 

Eigentümer, einschließlich des 
Klägers diese Gefahrenquelle 
zum Gegenstand der Beschluss-
fassung gemacht hätte. Er 
könne daher den Verwalter 

wegen dieser offenkundigen 
Gefahrenquelle nicht in An-
spruch nehmen, 564 C 9/19, 
ZMR 2019, 811. 

 
 
 

Mietrecht 
 

Hausmeisternotdienstpauschalen sind keine Betriebskosten 
 

 
 
Die Mieter mieteten 2003 eine 
Wohnung in Berlin an. Im Miet-
vertrag wurde die Betriebskos-
tenlast im Umfang von Anlage 3 
zu § 27 der II. Berechnungsver-
ordnung auf die Mieter umge-
legt. Die von der Vermieterin für 
das Jahr 2016 erstellte Betriebs-
kostenabrechnung enthielt u.a. 
eine Notdienstpauschale in 
Höhe von 1.199,52 €. Diese 
Kosten enthielten das Entgelt 
des Hausmeisters für seine 
Notdienstbereitschaft bei Stö-
rungsfällen wie Stromausfall, 
Heizungsausfall oder Wasser-
rohrbruch außerhalb der übli-
chen Geschäftszeiten. Auf die 
Mieter entfiel hierauf ein Anteil 
von 102,84 €. 
 
Als die Mieter insoweit die 
Bezahlung verweigerten, klagte 
die Vermieterin. Sie verlor durch 
alle Instanzen. Im Urteil vom 
18.12.2019 führt der VIII. Zivil-
senat aus, dass es sich bei der 

Notdienstpauschale nicht um 
umlagefähige Betriebskosten 
handele. Diese Kosten unterfie-
len nicht den „Kosten des 
Hauswarts“ nach Nr. 14 der 
Anlage 3 zu § 27 der II. BV.. Die 
herrschende Rechtsprechung 
beurteilt diese Rechtsfrage 
konträr. Sie meint, die Not-
dienstbereitschaft erfolge im 
Interesse des Mieters, weil diese 
dazu diene, die vom Mieter 
eingebrachten Sachen vor 
Schäden z.B. durch Strom- oder 
Heizungsausfall oder einem 
Wasserrohrbruch zu schützen. 
Diese Beurteilung sei indessen 
nicht zutreffend, so der Zivilse-
nat in den Urteilsgründen. Die 
Bereithaltung für die Entgegen-
nahme von Mängel-, Havarie-, 
Schadens- und Notfallmeldun-
gen mit der darauffolgenden 
Veranlassung von Reparatur-
maßnahmen sei keine allgemei-
ne Kontroll- und Überwa-
chungstätigkeit, sondern viel-
mehr eine Verwaltungsmaß-
nahme. Auch könne es für die 
Einordnung der Tätigkeit nicht 
darauf ankommen, ob sie inner-
halb oder außerhalb der übli-
chen Geschäftszeiten erledigt 
werde. Schließlich sei es für die 
Bewertung, ob Betriebskosten 
vorlägen unerheblich, ob sie 

(auch) im Interesse des Mieters 
erfolgten. 
 
Der Einwand der Vermieterin, 
eine Rufbereitschaft außerhalb 
üblicher Geschäftszeiten finde 
sich regelmäßig auch in anderen 
Wartungsverträgen für techni-
sche Einrichtungen eines Miet-
objektes (etwa Wartungsverträ-
ge für Heizung, Aufzug, Klimaan-
lage, Hauselektrik), die umgelegt 
werden könnten, überzeugten 
den Mietrechtssenat nicht. 
Vielmehr folgte hierauf nur der 
Hinweis, dass Wartungsverträge 
möglicherweise auch Kostenbe-
standteile enthielten, die nicht 
den Betriebskosten zugeordnet 
werden könnten. Einzig die 
Notrufbereitschaft für einen 
Personenaufzug nehme insoweit 
eine Sonderstellung ein. Dessen 
Kosten seien nach Nr. 7 der 
Anlage 3 zu § 27 II. BV (ab. 
1.1.2004 § 2 Nr. 7 BetrkV) umla-
gefähig. Diese Umlagefähigkeit 
habe der Gesetzgeber angeord-
net, da der Aufzugbetreiber 
durch § 2 Abs. 3 der BetrSichV 
angehalten sei, eine Notrufmög-
lichkeit im Fahrkorb vorzusehen, 
damit bei einem Ausfall des 
Aufzugs Befreiungsmaßnahmen 
in angemessener Zeit durchge-
führt werden könnten, VIII ZR 
62/19.

 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d403f199eefb090a052c83f020503c80&nr=103226&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=d403f199eefb090a052c83f020503c80&nr=103226&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Zu den Anforderungen an eine Modernisierungsankündigung 
 
Nach einem aktuellen Urteil des 
Bundesgerichtshofs steht die 
Wirksamkeit der Ankündigung 
mehrerer Modernisierungsmaß-
nahmen nicht untereinander in 
einem Abhängigkeitsverhältnis. 
Die Vermieterin kündigte mit 
Schreiben vom 28.1.2015 den 
Mietern verschiedene bauliche 
Maßnahmen für die Zeit von 
insgesamt 13 Wochen (Zeitraum 
1.5.2015 bis 31.7.2015) an. 
Geplant war u.a. der Austausch 
der Fenster, der Balkontüren, 
eine Sanierung des Bades, eine 
Erneuerung der Heizung, die 
Anbringung eines Wärme-
dämmverbundsystems (WDVS) 
an der Außenfassade sowie eine 
energetische Dachsanierung. 
Die Mieter einer Wohnung 
verweigerten ihre Zustimmung.  
Die Vermieterin klagte auf 
Duldung und verlor in den 
ersten beiden Instanzen. Das 
Landgericht Düsseldorf bestätig-
te das Urteil des Amtsgerichtes. 
Das Ankündigungsschreiben 
genüge nicht den gesetzlichen 
Anforderungen, weil es den 
Energieeinspareffekt in Bezug 
auf die Dachsanierungen zu 
pauschal und damit nicht hinrei-
chend nachvollziehbar erläute-
re. Der Mieter könne daher 
nicht nachvollziehen, ob die 
geplanten Baumaßnahmen auch 
Modernisierungsmaßnahmen im 
Sinne von § 555b BGB darstell-
ten. Aus dem Verstoß des An-
kündigungsschreibens gegen die 
Vorgaben des § 555c Abs. 1 S. 2 

BGB hinsichtlich der Dachsanie-
rung folge auch, dass die Dul-
dungspflicht der Mieter hin-
sichtlich der übrigen Maßnah-
men gleichermaßen entfalle. 
Der Klage sei daher insgesamt 
der Erfolg zu versagen. 
Diese Beurteilung hielt nach 
Auffassung des VIII. Zivilsenats 
einer rechtlichen Überprüfung 
nicht stand. Im Urteil vom 
18.12.2019 führte der BGH aus, 
dass der Mieter Modernisie-
rungsmaßnahmen im Sinne des 
§ 555b BGB nach § 555d Abs. 1 
BGB zu dulden habe, wenn der 
Vermieter sie nach § 555c BGB 
angekündigt habe. Dies sei 
erfolgt. Nach der letztgenannten 
Norm habe der Vermieter dem 
Mieter die Modernisierungs-
maßnahme spätestens drei 
Monate vor ihrem Beginn in 
Textform anzukündigen. Die 
Ankündigung müsse die Art und 
den voraussichtlichen Umfang 
der Modernisierungsmaßnahme 
in wesentlichen Zügen (§ 555c 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BGB), den 
voraussichtlichen Beginn und 
die voraussichtliche Dauer (Nr. 
2), den Betrag der zu erwarten-
den Mieterhöhung (sofern diese 
nach § 559 BGB verlangt werden 
soll) sowie die voraussichtlichen, 
künftigen Betriebskosten ent-
halten. Die Modernisierungsan-
kündigung genüge diesen An-
forderungen, auch soweit die 
Dachsanierung betroffen sei. Die 
Darstellung ergäbe nicht nur, 
welche Arbeiten im Einzelnen 

ausgeführt werden sollten, 
sondern auch, welches Einspar-
potential durch die geplanten 
Arbeiten erreicht werden soll. Es 
handele sich um ein bisher nicht 
isoliertes oder wärmegedämm-
tes Haus. Mit den Baumaßnah-
men am Dach, der Fassade und 
den Fenstern solle eine voll-
ständige Isolierung der gesam-
ten Haushülle erreicht werden. 
Dazu werde – was das Landge-
richt übersehen habe – konkret 
mitgeteilt, dass durch die be-
schriebenen Maßnahmen insge-
samt eine Senkung des Wärme-
dämmkoeffizienten (U-Wert) 
von 1,0 auf 0,2 erreicht werde. 
Damit werde die geplante 
energetische Modernisierung 
und die dadurch zu erwartende 
Energieeinsparung ausreichend 
beschrieben. 
 
Unzutreffend sei schließlich 
auch die Bewertung des Landge-
richts, dass eine nur bezüglich 
einer Teilmaßnahme nicht 
genügende Ankündigung zur 
Folge habe, dass sämtliche 
anderen Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen 
vom Mieter nicht mehr geduldet 
werden müssten. Die Darstel-
lung des Zeitplanes lasse nicht 
die Schlussfolgerung zu, dass die 
Vermieterin bei einem Heraus-
fallen einer einzelnen Maßnah-
me die übrigen nicht mehr 
durchführen wolle, VIII ZR 
332/18.

 
 

Ausnahmsweise Unbeachtlichkeit der korrekten Mietfläche bei Mieterhöhung 
 
Der Mieter einer Wohnung in 
Dresden bezahlte ursprünglich 
495 € nettokalt pro Monat. Die 

Wohnungsgrüße war im Miet-
vertrag nicht angegeben. In den 
Jahren 2007, 2009, 2011 und 

2013 erhielt er von seinen 
Vermietern jeweils eine Mieter-
höhung nach dem Vergleichs-

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c4e4052e002e76803350f1525307b7d4&nr=103043&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=c4e4052e002e76803350f1525307b7d4&nr=103043&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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mietensystem. In den Mieter-
höhungsverlangen gingen die 
Vermieter jeweils von einer 
Fläche von 113,66 m² für die 
Wohnung aus. Die errechneten 
Mieten lagen gleichwohl noch 
immer deutlich unter der jewei-
ligen Vergleichsmiete. Der 
Mieter stimmte den Mieterhö-
hungen jeweils zu und kam 
ihnen nach. 
 
Erst 2013 zweifelte er schließlich 
die Richtigkeit der in den Miet-
erhöhungsschreiben angegebe-
nen Mietfläche von 113,66 m² 
an. Seine Vermessung der 
Wohnung ergab eine Fläche von 
99,75 m² und damit eine Flä-
chenabweichung von mehr als 
10%. Der Mieter forderte die 
Vermieter auf, den „überzahl-
ten“ Betrag von 6.035,48 € 
zurück zu bezahlen. Als diese 
sich weigerten, klagte der Mie-
ter vor dem AG Dresden und 
unterlag. Die Berufung hierge-
gen zum Landgericht hatte 
Erfolg. Das Landgericht verur-
teilte die Vermieter zu Rückzah-
lung von gut 5.000 € Miete. Das 
Landgericht vertrat die Auffas-
sung, dass es für die Bezahlung 
dieses Betrages keinen Rechts-
grund gab, § 812 Abs. 1 BGB. 
Nur die restlichen Zahlungen 
gründeten auf den Mietvertrag 
für eine gerichtlich ermittelte 
Wohnfläche von 102,11 m².  

Der BGH kassierte die landge-
richtliche Entscheidung mit 
Urteil vom 11.12.2019. Darin 
führten die Mietrichter aus, dass 
der Rechtgrund für weiterge-
henden Zahlungen in der Zu-
stimmung zur jeweiligen Miet-
erhöhung zu sehen sind. Die 
Tatsache, dass die Einigung auf 
einer falschen Flächenannahme 
beider Parteien beruhe, eröffne 
keine Vertragsanpassung nach 
§ 313 BGB wegen Störung der 
Geschäftsgrundlage, weil dem 
Mieter ein unverändertes Fest-
halten an den Mieterhöhungs-
vereinbarungen zumutbar sei.  
 
Im Falle der Zustimmung des 
Mieters zu einem Mieterhö-
hungsbegehren des Vermieters 
komme es nicht darauf an, ob 
das Begehren des Vermieters 
den formellen Anforderungen 
des § 558a BGB entsprochen 
und dem Vermieter ein materi-
eller Anspruch auf Zustimmung 
zu der begehrten Mieterhöhung 
(§ 558 Abs. 1 BGB) zugestanden 
habe. Durch die Zustimmung 
des Mieters komme eine ver-
tragliche Vereinbarung zwischen 
den Mietvertragsparteien über 
die Erhöhung der Miete zustan-
de. 
 
Im gegebenen Fall seien die 
Vereinbarungen so auszulegen, 
dass die Miete auf den in den 

Erhöhungsverlangen genannten 
Betrag jeweils vereinbart wurde. 
Für die Vereinbarung einer 
Miethöhe unter Zugrundelegung 
der tatsächlichen, geringeren, 
aber zu dieser Zeit unbekannten 
Wohnfläche, gäbe es keinen 
Anhaltspunkt. 
 
Im Urteil vom 7.7.2004 (VIII ZR 
192/03) habe der BGH entschie-
den, dass eine Vertragsanpas-
sung dann erforderlich sei, wenn 
unter Zugrundelegung der 
tatsächlich geringeren Wohnflä-
che eine Miete über der ortsüb-
lichen Vergleichsmiete entstehe. 
Dies sei im zugrundeliegenden 
Fall anders. Auch unter Heran-
ziehung der realen Wohnungs-
größe bleibe die Miete unter der 
ortsüblichen Vergleichsmiete. 
 
Ein unverändertes Festhalten an 
der vereinbarten Mieterhöhung 
sei dem Mieter daher zumutbar, 
§ 313 Abs. 1 BGB. Im Falle einer 
verweigerten Zustimmung 
hätten die Vermieter erfolgreich 
auf Zustimmung klagen können. 
Hätte sich der Mieter der Miet-
erhöhung durch eine Kündigung 
entzogen, könne nicht ange-
nommen werden, dass er sich 
auf dem freien Markt eine 
Wohnung hätte beschaffen 
können, die sich wirtschaftlich 
wie die Bestandswohnung 
dargestellt hätte, VIII ZR 234/18. 

 
 

Preisgebundener Wohnraum taugt als Vergleichswohnraum für Mieterhöhung 
 
Der Vermieter im Landgerichts-
bezirk Lübeck übermittelte 
seinem Mieter eine Mieterhö-
hungserklärung nach § 558 BGB. 
Zur Begründung führte er die 
höheren Mietentgelte fünf 
vergleichbarer Wohnungen an. 
Als der Mieter nicht zustimmte, 
klagte der Vermieter und verlor 

in den ersten beiden Instanzen. 
Der BGH kassierte schließlich die 
Entscheidungen mit Urteil vom 
18.12.2019. 
 
Richtig sei die Bewertung der 
Vorinstanzen, wonach die Ver-
gleichsmiete gemäß § 558 Abs. 2 
S. 2 BGB aus den Entgelten der 

Mietwohnungen gebildet wer-
de, die keiner Preisbindung 
unterlägen. Die so ermittelte 
Vergleichsmiete gelte uni sono 
für Mieterhöhungen von preis-
gebundenen als auch für preis-
ungebundenen Wohnraum. 
Dennoch entspreche die Miet-
erhöhung den Anforderungen 

VIII%20ZR%20234/18
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an eine ordnungsgemäße Miet-
erhöhung im Sinne von § 558 
Abs. 1 BGB. Die Begründung des 
Erhöhungsverlangens solle dem 
Mieter die Möglichkeit geben, 
dessen sachliche Berechtigung 
zu prüfen, um überflüssige 
Rechtsstreitigkeiten zu vermei-
den (vgl. BGH-Urteil vom 
24.4.2019, VIII ZR 62/18 – ZIV 
2019, 33; BGH-Urteil vom 
17.10.2018, VIII ZR 94/17 – ZIV 
2018, 75; BGH-Urteil vom 
13.11.2013, VIII ZR 413/12 – ZIV 
2013, 77; BGH-Urteil vom 
12.12.2007, VIII ZR 11/07 - ZIV 

2007, 73; BGH-Urteil vom 
12.7.2006, VIII ZR 215/05 - ZIV 
2006, 72). Sie diene nicht dazu, 
bereits den Nachweis der orts-
üblichen Vergleichsmiete zu 
führen. Sie solle den Mieter nur 
in die Lage versetzen, das Erhö-
hungsverlangen zumindest 
ansatzweise nachzuvollziehen 
und ggf. mittels weiterer Nach-
forschungen die Vergleichbar-
keit der Wohnung zu überprü-
fen (vgl. BGH-Urteil vom 
11.7.2018, VIII ZR 136/17 - ZIV 
2018, 60; BGH-Urteil vom 
28.3.2012, VIII ZR 79/11 - ZIV 

2012, 16). Diesen Zweck erfüll-
ten die fünf benannten Ver-
gleichswohnungen trotz der 
Preisbindung. Für den Nachweis 
der ortsüblichen Vergleichsmie-
te genüge die Benennung der 
Vergleichswohnungen hingegen 
i.d.R. nicht (vgl. BGH-Urteil vom 
6.11.2013, VIII ZR 346/12 – ZIV 
2013, 80). Der Mietrechtssenat 
verwies den Rechtsstreit zurück 
an das Berufungsgericht, um 
eben jene ortsübliche Ver-
gleichsmiete nunmehr zu ermit-
teln, VIII ZR 236/18.  

 
 

Härteeinwand gegen Wohnraumkündigung erfordert umfassende Würdigung des Gerichts 
 
Der Bundesgerichtshof kassierte 
eine Entscheidung des Landge-
richts Frankfurt/M., weil das 
Gericht eine umfassende Prü-
fung des Sachverhalts unterlas-
sen hat. Die Vermieter hatten 
einer siebenköpfigen Familie 
wegen Eigenbedarfs das Miet-
verhältnis ordentlich gekündigt. 
Diese widersprachen der Kündi-
gung nach § 574 BGB, weil sie 
nicht in der Lage seien, zu an-
gemessenen Konditionen Er-
satzwohnraum zu beschaffen. 

Die Feststellungen im Urteil 
hierzu genügten den Mietrich-
tern beim BGH nicht. Ein Er-
satzwohnraum müsse nicht 
exakt dem vorherigen Wohn-
raum entsprechen. Er müsse nur 
für die Lebensführung und die 
finanziellen Lebensverhältnisse 
angemessen sein. Dabei sei auch 
zu berücksichtigen, ob ggf. 
erstmals oder im höheren 
Umfang Sozialleistungen in 
Anspruch genommen werden 
könnten. Die vom Berufungsge-

richt ausgesprochene unbefris-
tete Fortsetzung des Mietsver-
hältnisses komme regelmäßig 
nicht in Betracht. Vielmehr sei 
eine Befristung vorzusehen. Zur 
weiteren Aufklärung der finan-
ziellen Möglichkeiten und 
Nachweis der genügenden 
Bemühungen, Ersatzwohnraum 
zu finden, verwies der VIII. 
Zivilsenat beim BGH den Rechts-
streit zurück nach Frankfurt/M., 
Urteil vom 11.12.2019, VIII ZR 
144/19. 

 
 

Geruchsbelästigung eröffnet Kündigungsmöglichkeit 
 
Das Landgericht Hannover 
bestätigte mit Urteil vom 
19.10.2018 die Kündigung eines 
Vermieters, der seinen Mieter 
wegen Geruchsbelästigung aus 
der Wohnung räumen wollte. 
Nach der Beweisaufnahme 
einschließlich Ortstermin hatte 
sich das Gericht davon über-
zeugt, dass es in der Wohnung 
des Mieters nach Urin, Fäkalien 

und Müll riecht. Die Zeugenaus-
sagen belegten, dass der Geruch 
in das Treppenhaus gelange und 
vor allem im Sommer ein Lüften 
der anderen Wohnungen nur 
eingeschränkt möglich sei, weil 
der Geruch so auch in die ande-
ren Wohnungen gelange. 
Die Verletzung der dem Mieter 
obliegenden Rücksichtnahme-
pflicht und die daraus resultie-

rende Störung des Hausfriedens 
würde so schwer wiegen, dass 
sie in der Kombination mit der 
anhaltenden Dauer von mehre-
ren Jahren nicht mehr tolerier-
bar seien und die ordentliche 
Kündigung nach § 573 Abs. 2 Nr. 
1 BGB rechtfertigten, 17 S 
20/18. 

 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=17b4ef61be52f55a54f9d95cb7b9c3d1&nr=103040&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=94f3b739a925bfe7438a94419290c1e9&nr=103289&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=94f3b739a925bfe7438a94419290c1e9&nr=103289&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Parken verboten 
 
Die Käuferin erwarb 2016 eine 
Wohnung mit einem Stellplatz. 
Die Wohnung wurde nicht von 
dem im Mietvertrag ausgewie-
senen Mieter, bewohnt sondern 
von dessen Ehefrau (Witwe), 
nachdem der Mieter 2005 
verstorben war. 
 
Neben der Wohnung hatte der 
Ehemann noch zu Lebzeiten 
einen Garagenmietvertrag mit 
einem gesonderten Vertrag 
angemietet. Im Mietvertrag war 
geregelt, dass bei einer Partei-
enidentität (vermieter- und 
mieterseitig) von Wohnraum- 
und Stellplatzmietvertrag beide 
Verträge nur durch eine einheit-
liche Kündigung beendet wer-
den können. Diesen Stellplatz 
nutzte die Mieterin (Witwe) 
gleichfalls und bezahlte hierfür 
auch Miete. 
 
Die Käuferin kündigte den 
Stellplatzmietvertrag fristlos und 
ordentlich. Die Wirksamkeit der 
Kündigung wurde streitig. Die 
Käuferin erhob schließlich 
Unterlassungsklage. Sie bean-
tragte, die Mieterin zu verurtei-
len es zu unterlassen, den 
gekauften Stellplatz bei Mei-
dung einer gerichtlich festge-
setzten Geldstrafe weiter zu 
nutzen. Das Amtsgericht wies 
die Klage ab. Die Berufung der 
Käuferin hatte Erfolg. Gegen das 
klagestattgebende Berufungsur-
teil wandte sich die Mieterin 
(Witwe) schließlich mit ihrer 
Revision zum Bundesgerichts-
hof. Das Berufungsurteil hielt 
den Angriffen der Revision 
stand. 
Der BGH führte im Urteil vom 
15.1.2020 aus, dass die Käuferin 
sowohl in den Wohnungsmiet-

vertrag eingetreten sei, als auch 
in den gesondert abgeschlosse-
nen Stellplatzmietvertrag. Der 
BGH habe bereits im Urteil vom 
28.9.2005 (VIII ZR 399/03) 
entschieden, dass der Erwerber 
in beide Mietverträge nach dem 
Kauf nach §§ 578, 566 Abs. 1 
BGB eintrete. Unerheblich sei 
dabei, ob die Mietverträge oder 
die Immobilienkaufverträge 
sukzessive abgeschlossen wür-
den. 
 
Anders gestaltete sich dagegen 
die Rechtsnachfolge auf Mieter-
seite. Der XII. Zivilsenat ent-
schied, dass die Mieterin (Wit-
we) zwar nach dem Ableben 
ihres Ehemannes in den Wohn-
raummietvertrag eingetreten 
sei, nicht aber in den Stellplatz-
mietvertrag. Insoweit fehlte der 
hierfür erforderliche Vortrag der 
Mieterin in den Tatsachenin-
stanzen, dass sie Erbin ihres 
Ehemannes war und im Rahmen 
der Generalsukzession (§ 1922 
BGB) in den Mietvertrag einge-
treten sei. Dennoch sei sie 
Mieterin auch des Stellplatzver-
trages geworden. Dies allerdings 
nicht durch Rechtsnachfolge, 
sondern weil sie durch die 
Nutzung des Stellplatzes und 
Bezahlung der Miete konkludent 
mit dem vormaligen Vermieter 
einen Stellplatzmietvertrag 
abgeschlossen habe. 
 
Nach der Beurteilung des Revi-
sionsgerichts führte die Klausel 
zur einheitlichen Kündigung von 
Wohnungs- und Stellplatzmiet-
vertrag grundsätzlich dazu, dass 
die eine Kündigungsbeschrän-
kung nach § 550 BGB vorliege, 
so dass die Beschränkung nur 
wirksam sei, wenn die Schrift-

form gewahrt ist. Die Wahrung 
der Schriftform konnte der 
Senat nicht erkennen. Denn in 
dem schriftlich abgefassten 
Vertrag war der verstorbene 
Ehemann eingetragen. Mieterin 
war aber seine Ehefrau, die 
ihrerseits nicht durch Rechts-
nachfolge, sondern durch einen 
konkludent geschlossenen 
neuen Mietvertrag zur Nutzung 
berechtigt sei. Entgegen der 
Annahme der Mieterin (Witwe) 
sei die Schriftform auch nicht 
aufgrund der BGH – Rechtspre-
chung gewahrt, wenn der kon-
kludent abgeschlossene Miet-
vertrag inhaltsgleich mit dem 
schriftlich abgefassten Vertrags-
dokument sei (vgl. BGH-Urteil 
vom 17.6.2015, XII ZR 98/13 – 
ZIV 2015, 45). Denn im schrift-
lich abgefassten Mietvertrag 
fand als Mieter des Stellplatzes 
noch der verstobene Ehegatte 
Erwähnung, während tatsächlich 
seine Witwe durch den konklu-
denten Vertragsabschluss Mie-
terin geworden ist. Mangels 
Schriftform sei daher der Stell-
platzmietvertrag ordentlich 
kündbar.  
 
Nach den weiteren Ausführun-
gen des XII. Zivilsenates wäre 
eine Kündbarkeit allerdings auch 
dann gegeben, wenn die Schrift-
form eingehalten worden wäre. 
Denn die im Vertrag formulierte 
Koppelung von Wohnraum- und 
Stellplatzmietvertrag könne 
nach der Interessenlage der 
Vertragschließenden nur so zu 
verstehen sein, dass dies nur 
gelten solle, wenn Wohnraum- 
und Stellplatzmietvertrag von 
denselben Personen abge-
schlossen worden sei, was nicht 
(mehr) der Fall sei, XII ZR 46/19. 

 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=fddc58b26df9cf615d7620cfff4be781&nr=103304&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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WEG-Recht 
Grundsatzentscheidung zum Verwaltervertrag 

 

 
 
Den BGH hat abermals die 
Verwalterbestellung beschäftigt. 
Nachdem er die herrschende 
Auffassung zur Durchführung 
der Verwalterwahl im Urteil 
vom 18.1.2019 (V ZR 324/17 – 
ZIV 2019, 39) kassiert hatte, 
nahm er sich nun den Verwal-
tervertrag mit angrenzenden 
Rechtsfragen vor. Für die Be-
gründung nahm er sich auch 
genügend Zeit. Der Tenor wurde 
bereits am 5.7.2019 verkündet. 
Online veröffentlicht wurde das 
Urteil erst am 13.1.2020. 
Am 11.9.2015 bestellten die 
Wohnungseigentümer die 
Verwalterin „T“ für die Zeit bis 
zum 31.12.2017 und ermächtig-
ten drei Wohnungseigentümer, 
den vorliegenden Verwalterver-
trag für die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft zu unter-
zeichnen. Diese Beschlüsse 
wurden beim AG Bensheim 
erfolgreich angefochten. Die 
hiergegen gerichtete Berufung 
wies das Landgericht Frank-
furt/Main zurück. 
Das Landgericht erachtete den 
Beschluss zum Abschluss des 
Verwaltervertrages als rechts-
widrig. Der Vertrag weise zahl-
reiche rechtswidrige Klauseln 
auf, die einer AGB-Kontrolle 
nicht standhielten. So sei die 
Verwalterin von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB (Insichge-
schäft) befreit, sie dürfe Sonder-
fachleute bis zu einem geschätz-

ten Aufwand von 2.000 € ohne 
Beschluss beauftragen und sie 
habe im Vertrag zudem die 
Ermächtigung formuliert, Haus-
reinigungskräfte einzustellen. 
Daneben fänden sich im Regel-
werk unzulässige Sonderentgel-
te, etwa ein Entgelt von 20 € für 
jede Mahnung. Da keine Kos-
tenobergrenze vereinbart sei, 
verstoße die Regelung gegen die 
Grundsätze ordnungsmäßiger 
Verwaltung. Das gleiche gelte 
für die Vereinbarung eines 
Sonderentgelts zur Erhebung 
einer Sonderumlage in Höhe 
von 1% der jeweiligen Son-
derumlage. Aufgrund des un-
wirksamen Beschlusses zum 
Abschluss des Verwaltervertra-
ges sei notwendigerweise auch 
der Bestellungsbeschluss zu 
kassieren. Dies folge aus dem 
Rechtsgedanken des § 139 BGB, 
wonach die Unwirksamkeit 
eines Teiles des Rechtsgeschäfts 
im Zweifel die Unwirksamkeit 
des gesamten Geschäfts zur 
Folge habe. 
 
Die Revision gegen das Beru-
fungsurteil hatte Erfolg. Der V. 
Zivilsenat führt in seinem Urteil 
vom 5.7.2019 aus, dass mit der 
erfolgreichen Anfechtung der 
Beschlüsse die Wirksamkeit des 
Verwaltervertragsabschlusses 
durch die Wohnungseigentümer 
nicht infrage gestellt sei. Das 
gelte auch für die vom Verwal-
ter vorgenommenen Rechtsge-
schäfte. Dieser Fortbestand des 
rechtsgeschäftlichen Handelns 
entspringe dem Bedürfnis des 
Verkehrsschutzes. Ohne ihn 
könne die Verwaltung der 
Wohnanlage während eines 
anhängigen Rechtsstreits über 

die Rechtmäßigkeit der Bestel-
lung nicht sachgerecht erfolgen. 
Trotz Rückwirkung der Be-
schlussaufhebung komme nach 
§ 47 FamFG analog eine Unwirk-
samkeit von Rechtshandlungen 
bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss nicht infrage. 
Der Senat erkannte in den 
beschriebenen Rechtsfehlern 
des Verwaltervertrages keinen 
Grund, die Ermächtigung der 
Wohnungseigentümer den 
Verwaltervertrag abzuschließen, 
für unwirksam zu erklären. Der 
Beschluss sei nicht einmal 
insoweit für unwirksam zu 
erklären, als dass er faktisch 
auch dazu ermächtige, einen 
Verwaltervertrag mit auszugs-
weise unwirksamen Klauseln 
abzuschließen. 
 
Den Wohnungseigentümern 
stünde bei der Ausgestaltung 
der zur ordnungsmäßigen Ver-
waltung des gemeinschaftlichen 
Eigentums notwendigen Verträ-
ge ein Ermessensspielraum zu. 
Beim Verwaltervertrag müsse 
dieser so ausgeübt werden, dass 
der Verwalter zu allen Leistun-
gen verpflichtet sei, die ihm 
durch die organschaftliche 
Bestellung auferlegt würden. 
Der Inhalt des Verwaltervertrags 
müsse sich in den Grenzen des 
Gebotes der Wirtschaftlichkeit 
und denen der ordnungsmäßi-
gen Verwaltung halten. Diese 
Grenzen würden nicht über-
schritten, wenn die Wohnungs-
eigentümer einen vom Verwal-
ter vorformulierten Vertrag - 
qua Vertreterermächtigung - 
schlössen, der AGB-widrige 
Klauseln enthalte.  
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Eine andere – hiervon zu tren-
nende Frage – sei die teilweise 
Unwirksamkeit einzelner Be-
stimmungen des Verwalterver-
trages. Im Rahmen der AGB-
Kontrolle liege regelmäßig ein 
vom Verwalter vorformulierter 
Vertrag vor, der gegenüber 
einem Verbraucher (der Woh-
nungseigentümergemeinschaft, 
vgl. BGH-Urteil vom 25.3.2015, 
VIII ZR 243/13 – ZIV 2015, 19) 
verwendet werde. Entgegen der 
herrschenden Meinung in 
Rechtsprechung und Literatur 
sei die AGB-Konformität des 
abzuschließenden Verwalterver-
trages nicht schon im Rahmen 
der rechtlichen Beurteilung des 
auf den Abschluss des Vertrages 
gerichteten Beschlusses zu 
berücksichtigen. Die AGB-
Kontrolle finde vielmehr erst 
nach Abschluss des Vertrages im 
Rahmen der Anwendung der 
Vertragsbestimmungen zwi-
schen den Vertragspartnern 
statt.  
 
Eine AGB-Kontrolle im Rahmen 
eines Beschlussanfechtungsver-
fahrens bringe keine rechtlichen 
Vorteile für die Wohnungseigen-
tümer. Im Gegenteil. Die Woh-
nungseigentümer wären in aller 
Regel nicht dazu befähigt, eine 
Rechtsprüfung vor einer Be-
schlussfassung durchzuführen. 
Sie müssten in der Folge vor der 
Verwalterbestellung rechtlichen 
Rat einholen, um einen recht-
mäßigen Beschluss fassen zu 
können. Umgekehrt führten 
einzelne unwirksame Bestim-
mung des Verwaltervertrages 
i.d.R. nicht dazu, dass der Ver-
trag insgesamt unwirksam sei, 
§ 306 BGB. 
 
Auch die Sondervergütungen im 
Verwaltervertrag seien nicht im 
Rahmen der Beschlussanfech-

tung auf ihre Wirksamkeit hin zu 
prüfen. Die Prüfung beschränke 
sich auf die Rechtsfrage, ob die 
Festlegung und Ausgestaltung 
der Vergütung den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Verwaltung 
entspräche. Das sei der Fall, 
wenn sie nach Höhe und Ausge-
staltung dem Gebot der Wirt-
schaftlichkeit genügten. Dieses 
Gebot sei nicht schon verletzt, 
weil die vorgesehene Verwalter-
vergütung über den üblichen 
Sätzen liege. Diese Grundsätze 
würden auch für die im Vertrag 
vorgesehenen Sonderentgelte 
anzuwenden sein.  
 
Aus drei Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs,  BGH-
Beschluss vom 6.3.1993, BGHZ 
122, 327, 332, Beschluss vom 
17.11.2011, V ZB 134/11 – ZIV 
2012, 20 und Urteil vom 
18.2.2011, V ZR 197/10 – ZIV 
2011, 7) hätten Rechtsprechung 
und Literatur den Schluss gezo-
gen, der Verwalter habe ganz 
allgemein keinen Anspruch auf 
Sondervergütungen für solche 
Tätigkeiten, die im Rahmen der 
ihm gesetzlich zugewiesenen 
Aufgaben und Befugnisse lägen 
(KG Berlin, ZMR 2009, 709, 711, 
OLG Hamm, NZM 2001, 49, 52, 
LG Dortmund, ZWE 2017, 96, 98, 
LG Hanau ZMR 2010, 398, LG 
München I, ZMR 2012, 578, 579, 
Jennißen in Jennißen WEG, 6. A., 
§ 26 Rn. 111, Nieden-
führ/Vandenhouten, WEG 12. A. 
§ 26 Rn. 75, Riecke/ Schmid / 
Abramenko, WEG, 5. A. § 26 Rn. 
132, Spielbauer/Then, WEG, 3. 
A. § 26 Rn. 43, 
BeckOGK/Greiner, § 26 WEG Rn. 
228 mit weiteren Nachweisen). 
Diese Ansicht beruht nach 
Auffassung des Senates auf 
einem Missverständnis. 
 

Bei der Beurteilung der Zulässig-
keit der Vereinbarung von 
Sonderentgelten sei zwischen 
zwei Vertragstypen grundsätz-
lich zu differenzieren. Bei dem 
einen Vertragstypus werde eine 
Pauschalvergütung vereinbart. 
Beim anderen setze sich die 
Vergütung demgegenüber aus 
verschiedenen Preisbestandtei-
len oder Teilentgelten (der V. 
Zivilsenat nennt das: Baukasten-
system) zusammen. Bislang 
habe der Senat nur Verträge mit 
einer Pauschalvergütung zu 
prüfen gehabt. Solche Pauschal-
verträge seien i.d.R. so auszule-
gen, dass damit alle gesetzlichen 
Pflichtaufgaben des Verwalters 
abgedeckt seien. Damit bliebe 
nur wenig Raum für Sonderver-
gütungen, die daher im Zweifel 
unzulässig seien. 
 
Der Verwalter habe die Wahl, 
ob er den Wohnungseigentü-
mern einen Vertrag mit Pau-
schalvergütung oder einen 
solchen mit Teilentgelten anbie-
te. Die Grundsätze ordnungs-
mäßiger Verwaltung begrenzten 
die Möglichkeiten der Aufspal-
tung der Verwaltervergütung. 
Eine solche Vergütungsregelung 
erfordere eine klare und trans-
parente Abgrenzung derjenigen 
– gesetzlich geschuldeten oder 
im Einzelfall vereinbarten – 
Aufgaben, die von einer vorge-
sehen Grundvergütung erfasst 
sein sollen, von denen die 
gesondert zu vergüten sind. 
Ferner müsse bei den Aufgaben, 
die in jeder Wohnungseigentü-
mergemeinschaft laufend anfie-
len, der tatsächliche Gesamtum-
fang der Vergütung erkennbar 
sein. Dieses Erfordernis würde 
einer Aufteilung der Vergütung 
für einzelne Tätigkeiten in aller 
Regel entgegenstehen. 
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Die Vergütungsregelung im 
streitgegenständlichen Verwal-
tervertrag sei nicht zu bean-
standen. Neben einer Grund-
vergütung für die ständig anfal-
lenden Aufgaben des Verwalters 
seien Sondervergütungen für 
einzelne, klar abgegrenzte 
Leistungen vereinbart. Auch 
gegen die vorgesehene Vergü-
tung für Mahnungen ohne 
betragsmäßige Obergrenze 
hatte der Immobilienrechtssen-
at keine Bedenken. Die Vergü-
tungsregelung ermächtige den 
Verwalter nicht dazu, einen 
säumigen Wohnungseigentümer 
nach eigenem Gutdünken und 
beliebig oft zu mahnen.  
 
Mit der Wahl eines Verwalter-
vertrages mit Teilentgelten 
(Baukastensystem) würden die 
Wohnungseigentümer ihren 
Ermessensspielraum nicht schon 
dann überschreiten, wenn 

einzelne Teilentgelt die insoweit 
übliche Vergütung überschrit-
ten, sondern erst dann, wenn 
auch das zu erwartende Ge-
samtentgelt deutlich über den 
Sätzen liege und hierfür keine 
gewichtigen Sachgründe vorlä-
gen.  
 
Schließlich folgte der Senat dem 
Berufungsgericht nicht in der 
Ansicht, wonach die Unwirk-
samkeit des Beschlusses zum 
Abschluss des Verwaltervertra-
ges auch die Unwirksamkeit des 
Bestellungsbeschlusses bedinge. 
Die getrennte Beschlussfassung 
führe nach § 23 Abs. 4 WEG 
dazu, dass die Beschlüsse eigen-
ständig zu behandeln seien und 
in ihrem Bestand nicht vom 
Schicksal des jeweils anderen 
Beschlusses abhingen. Die 
getrennte Beschlussfassung 
schließe die Anwendung von 
§ 139 BGB (s.o.) aus. Umgekehrt 

bedeute dies nicht, dass der ein 
Beschluss völlig unabhängig vom 
anderen sei. So widerspräche es 
den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Verwaltung, wenn der 
wirksam bestellte Verwalter auf 
Dauer ohne Verwaltervertrag 
bliebe. Jeder Wohnungseigen-
tümer könne deshalb nach § 21 
Abs. 3 WEG verlangen, dass der 
wirksam bestellte Verwalter 
abberufen werde, wenn es nicht 
gelänge, mit ihm einen Verwal-
tervertrag zu schließen. 
 

Der BGH verwies den Rechts-
streit zur weiteren Verhand-
lung zurück, da der Fall nicht 
entscheidungsreif sei. So sei 
dem Einwand nachzugehen, 
ob die bestellte Verwalterin 
auch persönlich und fachlich 
für das Verwalteramt unge-
eignet sei, V ZR 278/17. 

 
 
 

Gesetzgebung 
 

Referentenentwurf zur WEG-Novelle liegt vor 
 

 
 
Die Bund-Länder-Kommission 
scheint sich durchgesetzt zu 
haben. Während diese an sich 
nur den Auftrag hatte, Regelun-
gen zur Förderung der Elektro-
mobilität und Barrierefreiheit 
zugunsten von Menschen mit 
Handicap vorzulegen, durchfors-
tete die Kommission das gesam-

te WEG und schlug zahlreiche 
Änderungen vor (vgl. ZIV 2019, 
60). Das Bundesministerium für 
Justiz und Verbraucherschutz 
veröffentlichte am 14.1.2020 
den Referentenentwurf und 
übermittelte diesen den Spit-
zenverbänden zur Stellungnah-
me binnen Monatsfrist. 
 
Trotz positiver Resonanz bleibt 
abzuwarten, wie die parteipoli-
tischen Kompromisse rund um 
den Entwurf am Ende ausfallen. 
Die vorgesehenen Regelungen 
gehen deutlich über die der 
letzten Novelle zum 1.7.2007 
hinaus. Mit Ausnahme von 

baulichen Änderungen sollen 
die Wohnungseigentümer durch 
Stimmenmehrheit die verein-
barten oder den gesetzlichen 
Kostenverteilungsschlüssel 
ändern können. Jeder Eigentü-
mer soll künftig im Rahmen 
ordnungsmäßiger Verwaltung 
einen Anspruch haben, eine 
Ladestation für Elektrofahrzeuge 
zu errichten, Barrierefreiheit 
herzustellen oder bauliche 
Änderungen zum Einbruch-
schutz vorzunehmen, nachdem 
hierüber ein Beschluss gefasst 
wurde. 
 

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&sid=b59d0252729c8fa3cdd38c3eaca55177&nr=102710&pos=0&anz=1&Blank=1.pdf
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Die Ladungsfrist für die Ladung 
zur Eigentümerversammlung 
soll von zwei auf vier Wochen 
verlängert sein. Dabei wird die 
Versammlung ohne Rücksicht 
auf die Anzahl der erschienen 
oder vertretenen Wohnungsei-
gentümer beschlussfähig sein, 
wenn nur ein stimmberechtigter 
Eigentümer anwesend ist. Die 
Teilnahme soll dabei auch 
elektronisch zulässig sein (z.B. 
facetime). Freude wird die 
Regelung bei vielen Verwaltern 
auslösen, wonach die Beschluss-
sammlung ersatzlos entfallen 
soll. Die Regelungen zu den 
Verwalteraufgaben und -
kompetenzen (§ 27 WEG) wer-
den um rund 80% zusammen 
gestrichen. Der Entwurf sieht 

eine erhebliche Ausweitung der 
Regelungskompetenzen für das 
Verhältnis Wohnungseigentü-
mer – Verwalter vor. Die kom-
plizierte Differenzierung zwi-
schen geborener und gekorener 
Verbandszuständigkeit soll 
zudem aufgegeben werden. Der 
Anfechtungsprozess wird nach 
dem Entwurf nun ein sog. Ver-
bandsprozess, d.h. die Klage 
wäre künftig an den teilrechts-
fähigen Verband zu richten und 
nicht mehr gegen die übrigen 
Wohnungseigentümer. 
 
Es gibt weitere Änderungen, die 
teils alte rechtliche Probleme 
lösen. So soll Eigentum auch an 
Außenstellplätzen und Terras-
sen künftig möglich sein (bis 

dato kann man an diesen Flä-
chen nur Sondernutzungsflä-
chen einräumen, wobei Einzel-
heiten streitig sind). Die von der 
Rechtsprechung entworfenen 
Regelungen zum werdenden 
Wohnungseigentümer sollen 
kodifiziert und etwas verein-
facht werden. 
 
Für eine detaillierte Aufarbei-
tung der Regelungen im Einzel-
nen ist es noch zu früh. Abseh-
bar ist jedenfalls schon, dass 
sich alle Beteiligten auf einen 
erheblichen Umfang an Verän-
derungen werden einstellen 
müssen. Dabei werden die neu 
geschaffenen Freiheiten freilich 
ihrerseits auch neue Rechts-
probleme schaffen. 

 
 

Betrachtungszeitraum Mietspiegel auf 6 Jahre verlängert 
 
Mit Beschluss vom 21.12.2019 
hat der Deutsche Bundestag 
(BT-DrS 19/14245) das Gesetz 
zur Verlängerung des Betrach-
tungszeitraums für die ortsübli-
che Vergleichsmiete verab-
schiedet. Danach wird u.a. in 
§ 558 Abs. 2 Satz 1 BGB das 
Wort „vier“ durch das Wort 
„sechs“ ersetzt. So überschau-

bar die Änderung ist, so weitrei-
chend wird sie wohl für die 
Mietzinsbemessung für Mieter-
höhungen sein. In den Mietspie-
geln sind künftig nicht mehr die 
Mieten der letzten vier, sondern 
der letzten 6 Jahre statistisch 
berücksichtigt, um die ortsübli-
che Vergleichsmiete zu ermit-
teln. Für aktuelle Mietspiegel ist 

eine Übergangsfrist vorgesehen. 
Das gleiche gilt für Mietspiegel, 
die sich aktuell in der Erstellung 
befinden. Für sie gilt eine Aus-
nahmeregelung. Nach zwei 
Jahren ist aber auch für diese 
Mietspiegel Schluss. Das Gesetz 
ist am 1.1.2020 in Kraft getre-
ten.

 
 

Nach Kappungsgrenze, Mietpreisbremse nun auch: Mietendeckel in Berlin 
 
Das Land Berlin hat einen Mie-
tendeckel mit Wirkung zum 
23.2.2020 eingeführt. Er betrifft 
alle Wohnungen, die vor dem 
1.1.2014 erstmals bezugsfertig 
hergestellt wurden. Öffentlich 
geförderter Wohnraum und 
solcher der öffentlichen Hand 
(Trägerwohnungen) sind ausge-
klammert. Das Gesetz sieht ein 
Einfrieren der Miethöhe vor, die 
für das Mietverhältnis am 

18.6.2019 bestand. Eine Mieter-
höhung ist weder auf der 
Grundlage des Mietspiegels, 
einer Indexierung oder einer 
vereinbarten Staffel in den 
nächsten 5 Jahren möglich. 9 
Monate später tritt auch § 5 des 
Gesetzes zur Neuregelung 
gesetzlicher Vorschriften zur 
Mietenbegrenzung in Kraft. 
Danach kann die Miethöhe auf 
Antrag durch Verwaltungsakt 

gesenkt werden, wenn die 
Miethöhe mehr als 20% über 
einen Tabellenwert liegt, der in 
dem Gesetz veröffentlicht 
wurde. Die Werte liegen zwi-
schen 3,82 € und 9,80 €, je nach 
Ausstattung. Es gibt zudem 
Zuschläge von bis zu einem Euro 
für eine moderne Ausstattung. 
Es ist zu erwarten, dass sich eine 
ganze Reihe von Verfassungsbe-
schwerden gegen das Gesetz 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/142/1914245.pdf
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wenden werden. Es gibt gleich 
mehrere verfassungsrechtliche 
Bedenken, wie z.B. die Gesetz-
gebungskompetenz des Landes 
ohne ausdrücklich bundesrecht-
liche Ermächtigung. Auch ist 

fraglich, ob der Gesetzgeber 
derart in die Privatautonomie 
der Vertragsparteien eingreifen 
darf, dass ein rechtmäßig ver-
einbartes Entgelt rückwirkend 
reduziert wird. Unklar ist auch 

die sachliche Differenzierung, 
Trägerwohnungen oder öffent-
lich finanzierten Wohnraum 
grundsätzlich von der gesetzli-
chen Regelung auszunehmen. 

 
 

 

Veranstaltungen 
www.der-eid.de  

 
www.Verwalterakademie.de 
 

 Alle Preise 
brutto** 

 

Grundlagenseminar: Grundlagen der Miet- und WEG-Verwaltung/5h 
Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht bzw. Rechtsanwalt 
Volker Grundmann, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht                                      

 

179,00 € 

Das Seminar richtet sich an Quereinsteiger und auch Praktiker, die ihrer Berufserfahrung Struktur und 
Ordnung geben wollen. Ein stark praxisorientierter Überblick, angefangen beim Immobilienrecht (Grund-
buch, Kataster, MaBV, Verkehrssicherungspflichten, u.v.m.) über das WEG-Recht (z.B.: Eigentümerversamm-
lung, Verwalterpflichten) bis hin zum Mietrecht (u.a.: Kündigungstatbestände, Mietminderung, Bk-
Abrechnung). 

Essen 23.03.2020 

Stuttgart 24.03.2020 

Hamburg 14.05.2020 

Leipzig 17.06.2020 

 

50 ausgewählte Verwalter-Haftungsfälle und deren Vermeidung/5h 
Referent: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht 

 

189,00 € 

Lernen Sie aus den Fehlern der anderen und schaffen sich ein Problembewusstsein für Haftungsgefahren. 
50 Fälle werden rechtlich aufbereitet und Handlungsempfehlungen für die Praxis des Miet- und WEG-
Verwalters abgeleitet. 

Essen 23.06.2020 

München 25.06.2020 

 

Erfolgreiche Mietverwaltung/5h                                           
Referentin: Rechtsanwältin Ellen Gerstenberg, Fachanwältin für Miet- und WEG-Recht sowie für Bank- und Kapitalmarktrecht 

 

189,00 € 

In diesem Seminar wird die ganz Palette an rechtlichen Standardaufgaben für eine erfolgreiche Mietverwal-
tung behandelt. Vom Mietvertragsabschluss, über die Erstellung der Bk-abrechnungen, Mietminderung 
und Mieterhöhungen, usw. usf. 

Essen 23.09.2020 

 

10 Sonderprobleme der Mietverwaltung managen/5h 
Referent: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht                                                          

 

189,00 € 

Bestimmte Lebenslagen des Mieters (Tot, Inhaftierung, Insolvenz, Arbeitslosigkeit) sowie Finanzlagen des 
Vermieters (Verkauf, Zwangsverwaltung) lösen besondere Probleme beim Verwalter nicht nur in mietrecht-
licher Hinsicht aus. 

München 07.05.2020 

Hamburg 11.06.2020 

 

Die Betriebskostenabrechnung für Wohnung und Gewerbe/5h 
Referent: Dr. Harald Freytag, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 
Referent: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht                                                          

 

189,00 € 

Unterschiedliche Mietvertragsgestaltungen zu den Betriebskosten schaffen unklare Rechtslagen. Dabei sind 
in den letzten 10 Jahren durch den BGH sehr viele Rechtsprobleme einer Lösung zugeführt worden. Das 
Seminar macht den Verwalter fit, um den Alltag der Bk-Abrechnungen mit weniger Aufwand zu beherr-
schen. 

Leipzig 30.06.2020 

Stuttgart 16.09.2020 

München  24.09.2020 

 

Streit im Gemeinschaftseigentum/5h 
Referent: Richter am Landgericht Dr. Peter Kieß, Landgericht Dresden 

 

189,00 € 

http://www.der-eid.de/
http://www.verwalterakademie.de/


 

13  

Der erfahrene vorsitzende Richter der Berufungskammer für WEG-Streitigkeiten in Sachsen erläutert an 
Hand der aktuellen Rechtsprechung, worauf es ankommt. Der WEG-Verwalter, ist gut beraten, wenn er 
sich bei Streit im Gemeinschaftseigentum (u.a. Instandsetzungspflichten, Unterlassungs- und Beseitigungs-
pflichten, bauliche Veränderungen und Beschlussanfechtungen) rechtlich auskennt 

Leipzig 19.03.2020 

Dresden 23.04.2020 

Instandsetzung von Gemeinschaftseigentum/5h 
Referent: Rechtsanwalt Volker Grundmann, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht 

 

179,00 € 
Der Fachanwalt erörtert die häufig unerkannten Fehler bei der Instandsetzung von Gemeinschaftseigen-
tum. Abgrenzungsfragen nicht nur zum Sondereigentum und zur Modernisierung, falsche Abrechnungen 
von Versicherungsfälle usw.  

 
Berlin 
 

 
18.06.2020 

 

Mangelverfolgung gegenüber dem Bauträger und Ersatzvornahme/6h 
Referentin: Rechtsanwältin Dunja Salmen, Fachanwältin für Miet- und WEG-Recht sowie für Bau- und Architektenrecht 
Referent: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, Fachanwalt für Miet- und WEG-Recht sowie für Bau- und Architektenrecht         

 
219,00 € 

Im Seminar werden Fristberechnungen und Beschlussanträge eingeübt u. Checklisten für den Gutachter 
und die Eigentümerversammlungen erarbeitet. Abgerundet wird das Seminar mit baurechtlichen Themen, 
wie Sicherheiten und Abnahme. 

Hamburg 04.06.2020 

 
 
 
*Frühbucherpreis bis circa 4 Wochen vor Veranstaltung; genaues Datum unter www.Verwalterakademie.de/Seminare 

**Es gelten unsere AGB und unsere Datenschutzbestimmungen (abrufbar unter www.Verwalterakademie.de)  

 

Buchung unter: www.Verwalterakademie.de  

 
 
Verbraucherpreisindex (VPI) 
 

Die Liste des Verbraucherpreis-
index basiert auf dem Indexba-
sisjahr 2015. Im Februar 2019 
erfolgte der Wechsel des Basis-
jahres 2010 auf 2015. Die Ände-
rung des Basisjahres findet alle 5 
Jahre statt. Das statistische 
Bundesamt überarbeitet dabei 
auch die statistischen Werte der 
letzten 5 Jahre. Erforderlich wird 
dies vor allem aufgrund eines 
nachträglich ermittelten, geän-
derten Verbraucherverhaltens. 
Vorstehende Darstellungen 
beziehen sich auf Verträge mit 
Indexanpassung seit dem 

1.1.2003. Für ältere Zeiträume 
kann die Ermittlung der Ände-
rung vor allem dann Schwierig-
keiten bereiten, wenn die Ver-
tragsparteien es in der Vergan-
genheit versäumt haben, eine 
Anpassung durchzuführen oder 
ein anderer Index verwandt 
wurde.  Das Statistische Bun-
desamt bietet unter dem fol-
genden Link einen Onlinerech-
ner zur Berechnung von Schwel-
lenwerten und Veränderungsra-
ten von Wertsicherungsklauseln, 
die auf Verbrauchpreisindizes 
basieren.  

Hinsichtlich des vormals vom 
Bundesamt für Statistik ermit-
telten Index für die Lebenshal-
tung eines 4-Personen-
Arbeitnehmer-Haushalts wird 
auf die Umrechnungsmöglich-
keit gemäß BGH-Urteil vom 
4.3.2009 (XII ZR 141/07), ZIV 
2009, 47 verwiesen.  
Soweit der Vertrag noch älter ist 
und/oder andere Indizes ver-
wendet wurden, berechnet das 
Statistische Bundesamt gegen 
eine Entgelt von 30 € auch diese 
Teuerungsrate. 

 
Basis: 2015 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Januar 98,5 99,0 100,6 102,0 103,4 105,2     

Februar 99,2 99,3 101,2 102,3 103,8      

März 99,7 100,0 101,4 102,9 104,2      

April 100,2 100,1 101,8 103,1 105,2      

http://www.verwalterakademie.de/
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Wertsicherungsklauseln/Internetprogramm.html
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Mai 100,4 100,6 101,8 103,9 105,4      

Juni 100,4 100,7 102,1 104,0 105,7      

Juli 100,6 101,1 102,5 104,4 106,2      

August 100,6 101,0 102,6 104,5 106,0      

September 100,4 101,0 102,7 104,7 106,0      

Oktober 100,4 101,2 102,5 104,9 106,1      

November 99,7 100,5 102,1 104,2 105,3      

Dezember 99,7 101,2 102,6 104,2 105,8      

 
 
 

Verzugszinssätze
 

Der Gläubiger kann nach dem 
Eintritt der Fälligkeit seines 
Anspruchs den Schuldner durch 
eine Mahnung in Verzug setzen 
(§ 286 Abs. 1 S. 1 BGB). Der 
Mahnung gleichgestellt sind die 
Klageerhebung sowie der Mahn-
bescheid (§ 286 Abs. 1 S. 2 BGB). 
Einer Mahnung bedarf es nicht, 
wenn für die Leistung eine Zeit 
nach dem Kalender bestimmt 
ist, die Leistung an ein vorausge-
hendes Ereignis anknüpft, der 
Schuldner die Leistung verwei-
gert oder besondere Gründe 
den sofortigen Eintritt des Ver-
zugs rechtfertigen (§ 286 Abs. 2 
BGB) 
 
Bei Entgeltforderungen tritt Ver-
zug spätestens 30 Tage nach 
Fälligkeit und Zugang einer 

Rechnung ein; dies gilt gegen-
über einem Schuldner, der 
Verbraucher ist, allerdings nur, 
wenn hierauf in der Rechnung 
besonders   hingewiesen wurde, 
(§ 286 Abs. 3 S. 1 BGB). Im 
Streitfall muss allerdings der 
Gläubiger den Zugang der Rech-
nung (nötigenfalls auch den 
darauf enthaltenen Verbrau-
cherhinweis) bzw. den Zugang 
der Mahnung beweisen.  
 
Während des Verzugs ist eine 
Geldschuld zu verzinsen (§ 288 
Abs. 1 S. 1 BGB). Der Verzugs-
zinssatz beträgt für das Jahr fünf 
Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbrau-
cher nicht beteiligt sind, neun 
Prozentpunkte (nur bei Ent-
gelten) über dem Basiszinssatz 

(§ 288 Abs. 1 S. 2 bzw. Abs. 2 
BGB). Diese Regelung gilt erst 
seit 29.7.2014. Davor belief sich 
dieser Zinssatz auf 8 %, Art. 229 
§ 34 EGBGB. Nähere Informati-
onen hierzu erhalten Sie auch in 
der ZIV 2014, S. 51. 
 
Der Basiszinssatz verändert sich 
zum 1. Januar und 1. Juli eines 
jeden Jahres um die Prozent-
punkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Verände-
rung des Basiszinssatzes gestie-
gen oder gefallen ist. Bezugs-
größe ist der Zinssatz für die 
jüngste Hauptrefinanzierungs-
operation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Ka-
lendertag des betreffenden 
Halbjahres (§ 247 Abs. 1 S. 2, 3 
BGB). 

 
 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
 
Zeitraum  Basis-

zinssatz 
% 

Verzugs-
zinssatz % 

Entgelt ohne 
Verbraucher-
beteiligung % 

Zeitraum Basis-
zins-
satz % 

Ver-
zugs-
zinssatz 
% 

Entgelt ohne 
Verbraucher-
beteiligung 
% 

1.1. bis 30.6.2002  2,57  7,57  10,57   1.7. bis 31.12.2011 0,37 5,37 8,37 

1.7. bis 31.12.2002  2,47  7,47   10,47   1.1. bis 30.6.2012 0,12 5,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2003  1,97  6,97   9,97   1.7. bis 31.12.2012 0,12 5,12 8,12 



 

15 

1.7. bis 31.12.2003  1,22  6,22   9,22   1.1. bis 30.6.2013 -0,13 4,87 7,87 

1.1. bis 30.6.2004  1,14  6,14   9,14   1.7. bis 31.12.2013 -0,38 4,62 7,62 

1.7. bis 31.12.2004  1,13  6,13   9,13   1.1. bis 30.6.2014 -0,63 4,37 7,37 

1.1. bis 30.6.2005  1,21  6,21  9,21   1.7. bis 28.07.2014* -0,73 4,27 7,27 

1.7. bis 31.12.2005  1,17  6,17   9,17   29.7. bis 31.12.2014* -0,73 4,27 8,27 

1.1. bis 30.6.2006  1,37 6,37 9,37 1.1. bis 30.6.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2006 1,95 6,95 9,95 1.7. bis 31.12.2015 -0,83 4,17 8,17 

1.1. bis 30.6.2007 2,7 7,7 10,7 1.1. bis 30.6.2016 -0,83 4,17 8,17 

1.7. bis 31.12.2007 3,19 8,19 11,19 1.7. bis 31.12.2016 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2008 3,32 8,32 11,32 1.1. bis 30.6.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2008 3,19 8,19 11,19 1.7. bis 31.12.2017 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2009 1,62 6,62 9,62 1.1. bis 30.6.2018 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2009 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2018  -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2010 0,12 5,12 8,12 1.1. bis 30.6.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.7. bis 31.12.2010 0,12 5,12 8,12 1.7. bis 31.12.2019 -0,88 4,12 8,12 

1.1. bis 30.6.2011 0,12 5,12 8,12 1.1.2020 bis 30.6.2020 -0,88 4,12 8,12 

* Zur  Änderung siehe Text  oben. 
 

 
 
 
Impressum:  
 
Verantwortlich für den Inhalt: 
Heinz G. Schultze  
www.Kanzlei-schultze.de  
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für WEG- und Mietrecht 
Fachanwalt für Baurecht 
Dufourstraße 23,  04107 Leipzig 
Telefon: 0341/ 96 44 30 
 
Aufsichtsführende Behörde 
 
Rechtsanwaltskammer Sachsen, Glacisstr. 6, 01099 Dresden, Telefon: 0351/ 318590, Telefax: 0351/ 33 60 899 
E-Mail: info@rak-sachsen.de. ZURÜCK 
 
 
Versicherung 
 
Die Anwälte der Kanzlei sind versichert bei der Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Immermannstraße 23, 40198 Düsseldorf; die Deckungs-
summe beträgt je Anwalt 1. Mio Euro. Versicherungsnummer: HV –HA2906124.6-00444 
 
 
Berufsrechtliche Regelungen 
 
Die Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ bzw. „Rechtsanwältin“ wurde den hier benannten Volljuristen aufgrund bundesdeutschen Rechts nach 
dem bestehen der 2. juristischen Staatsprüfung (Befähigung zum Richteramt) durch ein besonderes Zulassungsverfahren ehemals durch das 
jeweils zuständige Justizministerium resp. aufgrund der seit dem 8.9.1998 geänderten Rechtslage durch die örtliche Rechtsanwaltskammer 
zuerkannt. 
 
Rechtsanwälte bzw. Rechtsanwältinnen unterliegen den berufsrechtlichen Regelungen der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), der Bundes-
rechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) bzw. für seit 1.7.2004 erteilten Mandaten dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG), den Berufs- 
und Fachanwaltsordnungen der Bundesrechtsanwaltskammer (BORA 2001 und FAO) sowie den Standesregeln der Rechtsanwälte der Europäi-
schen Gemeinschaft. Sämtliche berufsrechtliche Regelungen können Sie unter www.Brak.de einsehen. ZURÜCK 
 
Hinweis zu Verlinkungen 
 
Der verantwortlicher Seitenanbieter ist für Inhalte unmittelbar verlinkter Seiten nur dann verantwortlich, wenn er sich den Inhalt zu eigen 
macht.  Das ist der Fall, wenn er von diesen Inhalten positive Kenntnis hat und ihm möglich und zumutbar ist, die Nutzung rechtswidriger 
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Inhalte zu verhindern. Für Inhalte von Sites, die mit hier verlinkten Seiten verlinkt sind (tiefere Linkebenen) haftet der verantwortliche Seiten-
betreiber nicht. ZURÜCK 
 
Urheberrechtsschutz 
 
Urheber des Bildmaterials: 
Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung 2013 
Udo Buttkus 
Heinz G. Schultze 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Bezug der ZIV 
 
Die in der ZIV veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Das gilt auch für die veröffentlichten Leitsätze, soweit es sich nicht um 
amtliche Leitsätze handelt. Der Rechtsschutz gilt auch gegenüber Datenbanken und ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil der ZIV darf ohne 
Genehmigung in Textform gleich in welcher Art und Weise zum Zwecke der Weiterverbreitung vervielfältigt oder datenbankmäßig zugänglich 
gemacht werden.  
 
Der Bezug der Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht ist kostenlos. Ein Anspruch auf Weiterbelieferung besteht nicht. Exzerpte von 
Gerichtsentscheidungen und Gesetzen führt zwangsläufig zu einem Informationsverlust. Die Zeitschrift dient daher nur der Information, dass 
sich eine Änderung oder Ergänzung in bestimmten Rechtsfragen ergeben hat. Die Information genügt nicht für eine Rechtsanwendung im 
Einzelfall. Hierzu ist die Lektüre der Originaltexte erforderlich. 
 
 
Datenschutzbestimmungen 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Diese Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch: 

Verantwortlicher: Rechtsanwalt Heinz G. Schultze, kanzleiansässig: Dufourstr. 23, 04107 Leipzig; bzw. Firma Die Verwalterakademie GmbH, 
ebenda, vertreten durch den Geschäftsführer Heinz G. Schultze, Dufourstr. 23, 04107 Leipzig;  

E-Mail: ZIV@kanzlei-schultze.de oder verwalter@verwalterakademie.de  

Telefon: 0341/964430 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung bei Anmeldung zum Newsletter ZIV – 
Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht 

Sofern Sie nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrücklich eingewilligt haben, verwenden wir Ihre E-Mail-Adresse dafür, Ihnen regelmäßig 
unseren Newsletter – ZIV – Zeitschrift für Immobilienverwaltungsrecht -  zu übersenden. Für den Empfang des Newsletters ist die Angabe einer 
E-Mail-Adresse ausreichend. 

Die Abmeldung ist jederzeit möglich, zum Beispiel über einen Link am Ende eines jeden Newsletters. Alternativ können Sie Ihren Abmelde-
wunsch gerne auch jederzeit an verwalter@verwalterakademie.de oder an ZIV@Kanzlei-Schultze.de senden. 

3. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 
Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 
und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezo-
genen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbei-
tung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 
Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht 
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie ge-
mäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 
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 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und ma-
schinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde 
Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden. 

4. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, 
haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall 
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an  ZIV@kanzlei-schultze.de oder verwal-
ter@verwalterakademie.de  

5. Datensicherheit 

Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheits-
maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

6. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher 
Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der 
Website unter http://www.Kanzlei-Schultze.de/Datenschutz oder  http://www.Verwalterakademie.de von Ihnen abgerufen und ausgedruckt 
werden. 

 
 
 
ZURÜCK 
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